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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Nuthe-Urstromtal 
 
 

 
Gemeinde Nuthe-Urstromtal 
Der Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Nach § 36 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2606), stellt die Gemeinde in jedem fünften Jahr eine Vorschlagsliste für Schöffen auf. 
In der Sitzung der Gemeindevertretung am 13.06.2023 wurde über die Aufnahme der 
Bewerberinnen und Bewerber in die Vorschlagsliste entschieden.  
 
In der Zeit vom  
 

15.06.2023 bis 23.06.2023 
 
wird die Vorschlagsliste eine Woche lang zu jedermanns Einsicht in der Gemeindeverwaltung 
Nuthe-Urstromtal, Zimmer 120, OT Ruhlsdorf, Frankenfelder Straße 10, 14947 Nuthe-Urstromtal, 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 
 
Montag  8.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Dienstag  8.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Mittwoch  geschlossen  
Donnerstag  8.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Freitag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
 
aufgelegt. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, 
schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die 
Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 GVG nicht aufgenommen werden 
durften oder nach den §§ 33, 34 GVG nicht aufgenommen werden sollten. 
 
 
Ruhlsdorf, den 14.06.2023 
 
 
gez. 
Scheddin 
Bürgermeister 
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